
 

 
 

Wiederholungsklausur im Grundkurs BGB AT I 

findet am Samstag, den 25. April 2026, von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

in den Hörsälen H 15 und H 16 statt. 

Bitte finden Sie sich 20 Minuten vor Klausurbeginn wie folgt nach dem Anfangsbuch-
staben Ihres Nachnamens in Ihrem Hörsaal ein: 

A bis K in H 15 
L bis Z in H 16 

 
Bitte bringen Sie einen gültigen Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis so-
wie Ihre zulässigen Hilfsmittel, Papier und Stifte mit. Als Hilfsmittel zugelassen sind 
ein allgemeines zweisprachiges Wörterbuch sowie das Bürgerliche Gesetzbuch, Beck-
Texte im dtv Nr. 5001. Bezüglich der Zulässigkeit von Kommentierungen wird auf die 
Hilfsmittelbekanntmachung des Landesjustizprüfungsamtes für die Erste Juristische 
Staatsprüfung verwiesen. 

Wurde eine Schreibzeitverlängerung gewährt oder ein sonstiger Nachteilsausgleich 
beim Prüfungsausschuss beantragt, muss dieser spätestens bis zum 20. April 2026 
beim Sekretariat des Lehrstuhls abgegeben werden. 

Für Staatsexamensstudierende ist eine Anmeldung über FlexNow nicht erforderlich. 
Ein Antreten zur Notenverbesserung ist nicht möglich. LL.B.-Studierende, die an der 
Abschlussklausur teilgenommen, diese jedoch nicht bestanden haben, müssen sich bis 
spätestens Freitag, den 17.04.2026, selbstständig über FlexNow zur Wiederholungs-
klausur anmelden. 

Die Rückgabe und Notenbekanntgabe erfolgen am 27. Mai 2026 um 10:00 Uhr im 
Hörsaal H 8. Die Remonstrationsfrist beträgt einen Monat. 
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